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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie viele angestellte Lehrkräfte und wie viele beamtete Lehrkräfte verließen am Freitag, 13.02.2009 vorzeitig ihre Schule, um am Streik in Bremen teilzunehmen und wie viele Unterrichtsstunden fielen absolut und im Verhältnis zum Regelschulbetrieb dadurch aus?

2. Wie beurteilt der Magistrat den Umstand, dass sich beamtete Lehrkräfte an diesem Streik beteiligten, welche Sanktionsmaßnahmen sind beamtenrechtlich möglich und welche Sanktionsmaßnahmen wird/hat der Magistrat ergreifen/ergriffen?


II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am     beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
1. Am 13.02.2009 verließen 36 angestellte und 177 beamtete Lehrkräfte ihre Schule vorzeitig, um am Streik in Bremen teilzunehmen; dadurch fielen 555 Unterrichtsstunden aus, das entspricht ca. 12 % der Unterrichtsstunden, die laut Stundenplan zu erteilen waren.
2. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist ein Beamtenstreik unzulässig (BVerfGE 44, 249, BVerfGE 53, 330). Die Unzulässigkeit eines Beamtenstreiks ist als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums durch Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich bestimmt. Durch die Teilnahme an einem Streik verstößt der Beamte gegen die Pflicht, sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen (§ 55 BremBG).

Wenn die Beamtin/der Beamte dem Dienst ohne Genehmigung schuldhaft ferngeblieben ist, verliert sie/er gem. § 9 BBesG für die Zeit des Fernbleibens die Bezüge. 

Im Rahmen seiner Leitungs-, Aufsichts- und Weisungsbefugnis ist der Dienstherr außerhalb des Disziplinarrechts befugt, das Fehlverhalten der Beamtin/des Beamten schriftlich zu rügen.  

Im Rahmen des Disziplinarrechts sind gem. § 5 Abs. 1 BremDG die Disziplinarmaßnahmen Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung sowie als schwerste Maßnahme die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis möglich. 



Der Magistrat beabsichtigt, den Beamtinnen und Beamten, die am Streik teilgenommen haben, gem. § 9 BBesG die Bezüge für die Zeit des Fernbleibens zu kürzen sowie unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine Rüge auszusprechen. 





Schulz
Oberbürgermeister
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